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Verordnung 
zur Ergänzung der Straßenverkehrs-Ordnung.

Vom 18. Juni 1959

Zur Ergänzung der Straßenverkehrs-Ordnung vom
4. Oktober 1956 (GBl. I S. 1239) wird folgendes ver
ordnet:

§ 1
Dem § 17 wird folgender Abs. 3 zugefügt:
„(3) Schallzeichen dürfen nicht gegeben werden, 
wenn das Verkehrszeichen »Hupverbot für Kraftfahr- 

> zeuge* (gemäß Anlage 1 Bild 35 a) aufgestellt ist. Ist 
* das Verkehrszeichen in Verbindung mit dem Orts

eingangsschild (gemäß Anlage 1 Bild 53) aufgestellt, 
so gilt das Verbot der Abgabe von Schallzeichen für 
den Bereich der ganzen Ortschaft.“ §

§ 2
Die Absätze 2 und 3 des § 44 erhalten folgende 

Fassung:
„(2) Kraftfahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart als 
Krankentransportwagen bestimmt und erkennbar 
sind, dürfen bei der Durchführung von Transporten 
zur Rettung von Menschenleben die Rote-Kreuz- 
Flagge in den Abmessungen 50X50 cm sowie das 
Rote Kreuz auf weißem Grund als Blinkleuchte 
führen; zusätzlich ist die Benutzung eines Zwei- 
klanghornes mit auf- und abschwellendem Ton bei 
solchen Fahrten gestattet.
(3) Kraftfahrzeugen, die sich durch Sondersignale 
(Martinshorn, Alarmglocke, Blaulicht, Rote-Kreuz- 
Flagge, Zweiklanghorn oder Blinkleuchte mit Rotem 
Kreuz) bemerkbar machen, ist bereits bei ihrer An
näherung unverzüglich die ungehinderte Durchfahrt 
zu gewähren und die Vorfahrt einzuräumen. Alle

Fahrzeugführer haben zu diesem Zweck rechts her
anzufahren. Auf Straßenkreuzungen und Einmün
dungen befindliche Fahrzeuge haben die Kreuzung 
oder Einmündung unter Berücksichtigung der vom 
Fahrzeug mit Sondersignalen beabsichtigten Fahrt
richtung zu räumen, rechts heranzufahren und zu 
halten. Fußgänger müssen unverzüglich die Fahrbahn 
verlassen bzw. auf dem Gehweg verbleiben.“

§ 3
Dem § 52 wird folgender Abs. 2 zugefügt:
„(2) Der Minister des Innern kann im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Organe 
der staatlichen Verwaltung auf Antrag der Leiter 
sozialistischer Großbetriebe in begründeten Fällen 
den räumlichen Geltungsbereich dieser Verordnung 
auf die für den Straßenverkehr innerhalb von sozia
listischen Großbetrieben bestimmten Flächen erwei
tern. Die Entscheidung kann von Bedingungen ab
hängig gemacht werden, zu deren Einhaltung und 
Überwachung der Leiter des Betriebes verpflichtet 
ist. Die Zuständigkeit für die Verwaltung dieser 
Straßen wird hierdurch nicht berührt.“

§ 4
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
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